
Guter Zustand für unsere Gewässer
Die Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie
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Lebensqualität / Quality of life
Wir schaffen und sichern die Voraussetzungen für eine hohe Qualität des Lebens in Österreich.
We create and we safeguard the prerequisites for a high quality of life in Austria.

Lebensgrundlagen / Bases of life 
Wir stehen für vorsorgende Verwaltung und verantwortungsvolle Nutzung der Lebensgrundla-
gen Boden, Wasser, Luft, Energie und biologische Vielfalt.
Indispensable bases of life are clean air, pure water, unpolluted soil and intact ecosystems. 

Lebensraum / Living environment
Wir setzen uns für eine umweltgerechte Entwicklung und den Schutz der Lebensräume in Stadt
und Land ein.
We support an effective protection against natural hazards as well as an ecological orientation
of the riverine landscapes of Austria. 

Lebensmittel / Food
Wir sorgen für die nachhaltige Produktion insbesondere sicherer und hochwertiger Lebensmit-
tel und nachwachsender Rohstoffe.
We are shaping for our farmers and consumers a sustainable and environmentally benign agri-
cultural and food policy.  

NACHHALTIG FÜR NATUR UND MENSCH
SUSTAINABLE FOR NATURE AND MANKIND
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Ihr Beitrag zählt!
Der Zugang der europäischen Bevölke-
rung zum Thema Wasser ist vielfältig.
Europas Wasserpolitik hat sich daher die
Aufgabe gestellt, die Erreichung und Er-
haltung des guten Zustandes aller Ge-
wässer in einer Wasserrahmenrichtlinie
zu regeln. Für Österreich bedeutet dies
eine Absicherung der österreichischen
Wasserpolitik im europäischen Raum,
aber auch einen Ansporn, unsere Was-
serschätze noch umfassender zu schüt-
zen.

Die nationale Umsetzung der europäi-
schen Wasserrahmenrichtlinie erfolgt
durch einen Gewässerbewirtschaftungs-
plan, in dem bis 2009 festgelegt wer-
den soll, wie und wann das Ziel des guten
Zustandes erreicht werden soll. Hiezu
sind viele Teilschritte notwendig, über
deren Bearbeitungsstand diese Bro-
schüre informiert.

Es geht aber nicht nur um Information,
es geht mir auch um Beteiligung. Ich lade
deshalb alle Bürgerinnen und Bürger ein,
sich in den laufenden Prozess einzu-
bringen. Im ersten Schritt sollen die wich-
tigsten Wasserbewirtschaftungsfragen
gemeinsam diskutiert werden. Eine breit
getragene Sicht dieser Fragestellungen
bildet eine solide Grundlage für die Er-
arbeitung des nationalen Gewässerbe-
wirtschaftungsplanes, der im Frühjahr
2009 zur Diskussion bereit stehen soll.

Für mich ist es nicht nur ein Anliegen,
sondern unbedingte Voraussetzung,
dass der nationale Gewässerbewirt-
schaftungsplan von der österreichischen
Bevölkerung umfassend mitgetragen
wird. Ich lade Sie dazu hiermit ein!

Vorwort
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Vorwort
Umweltminister Josef Pröll
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Eckdaten und Ziele der EU-Wasserrahmenrichtlinie

• Seit 22. 12. 2000 als europäisches Gesetz in Kraft

• Seit Dezember 2003 in österreichisches Recht umgesetzt

• Ziel ist die Erreichung eines guten Zustandes für alle Gewässer bis 2015.

• Eine Verschlechterung der Gewässer ist zu verhindern.

• Gewässer werden in Flusseinzugsgebiete zusammengefasst.

• Gewässerbewirtschaftungspläne für diese Gebiete sind zu erstellen.

• Aktive Beteiligung der Öffentlichkeit ist vorzusehen. 

• Güteziele werden in Form der Qualitätszielverordnung festgelegt.

• Stufenweise Umsetzung der Umweltziele erfolgt bis 2021.

• Das Wasserinformationssystem WISA gibt Auskunft über Informationen 
und Planungen zur Wasserrahmenrichtlinie.

Eckdaten und Ziele der 
EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
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Mit der Wasserrahmenrichtlinie werden
auf europäischer Ebene Oberflächen-
und Grundwasser mehr denn je als öko-
logischer Lebensraum und nicht nur als
Verbrauchsgut verstanden. Die Wasser-
rahmenrichtlinie (WRRL) gibt daher vor,
dass bei der Nutzung von Wasser vor
allem auch der ökologische Zustand der
Gewässer berücksichtigt werden muss.
Weiters ist darauf zu achten, dass der
gegebene Zustand (sehr gut oder gut)
nicht verschlechtert wird.

Gewässer sollen zukünftig in ihrer Ge-
samtheit einschließlich der Ufer, dem nä-
heren Umfeld und dem weiteren Ein-
zugsgebiet betrachtet werden. 

Mit dem grundlegenden Ziel der Richt-
linie, einen „guten ökologischen und
guten chemischen Zustand“ für die
Oberflächengewässer und einen „guten
chemischen und mengenmäßigen Zu-
stand“ für das Grundwasser zu errei-

chen, sollen aquatische Lebensgemein-
schaften geschützt werden. Ist das Ge-
wässerleben bereits empfindlich gestört,
ist seine Wiederherstellung das zentra-
le Ziel. Damit soll europaweit ein guter
und vergleichbarer Standard hergestellt
werden. 

Durch die Besiedlung flussnaher Räume,
industrielle Aktivität, Wasserkraftnutzung
und intensive landwirtschaftliche Nutzung
wurden die Gewässer seit Jahrhunderten
stark beeinflusst. Querbauwerke, Wasser-
entnahmen, Stauhaltungen, Regulierun-
gen und Abwassereinleitungen können
deutliche Auswirkungen auf die im Was-
ser befindlichen Lebensgemeinschaften
von Pflanzen und Tieren haben. 

Manche Gewässer wurden so stark ver-
ändert, dass eine Rückführung in einen
guten Zustand nicht möglich ist, ohne
menschliche Aktivitäten massiv einzu-
schränken. Solche Gewässer haben in
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Die WRRL
schreibt eine
ganzheitliche

Analyse der
Gewässer und
des Umlandes

vor.



der Wasserrahmenrichtlinie einen Son-
derstatus, sie werden als „erheblich ver-
änderte Gewässer“ bezeichnet.

Die europäische Wasserrahmenrichtlinie
(2000/60/EG) ist am 22.12.2000 in Kraft
getreten und wurde im österreichischen
Wasserrechtsgesetz 1959 mit der Novel-
le BGBl. I 82/2003 in das nationale Recht
übertragen. Bereits 1985 und 1990 wur-
den im Wasserrechtsgesetz ökologische
Ziele verankert. Heute verstärkt die Was-
serrahmenrichtlinie diese Ziele europa-
weit. 

Im „Nationalen Gewässerbewirtschaf-
tungsplan“ (NGP) ist genau festzulegen,
wie und wann diese Ziele erreicht wer-
den sollen. Es ist vorgesehen, dass die
interessierten Stellen (Öffentlichkeit und
betroffene Institutionen) an der Aufstel-
lung, Überprüfung und Aktualisierung
des nationalen Gewässerbewirtschaf-
tungsplanes aktiv beteiligt werden. Die
Europäische Kommission erwartet sich
durch die Einbeziehung eine stärkere
Identifikation der Menschen mit den Ge-

wässern, den Veränderungen und auch
einen kontrollierenden Blick bei der Um-
setzung von Maßnahmen. Diese Form
der Beteiligung von Bürgerinnen und
Bürgern ist für das Bundesministerium
für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt
und Wasserwirtschaft sowohl ein Anlie-
gen als auch eine vorrangige Aufgabe.
Diese Broschüre informiert im Rahmen
der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß §
55i WRG über Arbeitsprogramm und
Zeitplan, die wichtigsten Wasserbewirt-
schaftungsfragen, die es zu bearbeiten
gilt, damit ein guter Zustand der Ge-
wässer erreicht wird, und stellt die lau-
fenden Arbeiten vor, mit denen dieses
Ziel erreicht werden soll.

Ihre Veröffentlichung erfolgt auch im In-
ternet (wisa.lebensministerium.at) und
wird bei der Landeshauptfrau bzw. dem
Landeshauptmann aufgelegt. Es besteht
die Möglichkeit, zu den dort angeführ-
ten Themen bis September 2007 schrift-
lich Stellung zu nehmen. Die Stellung-
nahmen werden im Internet veröffent-
licht.

Ziele der Wasserrahmenrichtlinie 
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Interessierte
Stellen werden
an der Bearbei-
tung der nationa-
len Gewässerbe-
wirtschaftungs-
pläne beteiligt.



Wie bis zum Jahr 2015 ein guter Zustand
erreicht werden soll, ist in einem Ar-
beitsprogramm inkl. Zeitplan festgelegt.
Kernstück dieses Programms sind die
bis Ende 2009 zu veröffentlichenden
nationalen Gewässerbewirtschaftungs-
pläne für die Flussgebietseinheiten
Donau, Rhein und Elbe. In diesen Bewirt-
schaftungsplänen werden alle Arbeits-
schritte des Planungsprozesses, die Ziel-
vorgaben, die wesentlichen Ergebnisse
der Ist-Bestandsanalyse und des Moni-
torings sowie vor allem die Maßnahmen
zur Erreichung der Umweltziele darge-
stellt. 

Die Gewässerbewirtschaftungspläne
sind rechtsverbindlich und werden hin-
sichtlich grenzüberschreitender wasser-
wirtschaftlicher Fragestellungen mit den
Nachbarländern im Wege der Gewässer-
schutzkommissionen koordiniert. 

Der erste Arbeitsschritt umfasste die Er-
stellung einer Ist-Bestandsanalyse mit
folgenden Inhalten:
• Beschreibung der Gewässer
• Erhebung der Belastungen und Ein-

griffe auf die Oberflächengewässer
und Grundwässer 

• Einschätzung des Risikos, aufgrund
der Belastungen die Güteziele der
Wasserrahmenrichtlinie zu verfeh-
len

• Darstellung der wirtschaftlichen Be-
deutung der Wassernutzungen und
ihrer Kosten 

Der Bericht zur Ist-Bestandsanalyse
wurde im März 2005 von der österrei-
chischen Bundesregierung zur Kennt-
nis genommen und der Europäischen
Kommission übermittelt. 

Auf Grundlage der Ist-Bestandsanalyse
und der hiezu spezifisch weitergeführten
Gewässerüberwachung werden die Ge-
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Das Arbeitspro-
gramm weist den

Weg zum guten
Zustand der

Gewässer bis
zum Jahr 2015.



wässer im Hinblick auf die Abweichung
von der Zielvorgabe, nämlich dem guten
Zustand, untersucht. Daraus leiten sich
die wichtigsten Wasserbewirtschaf-
tungsfragen und die Abweichungs-
analyse ab. Basierend auf diesen Ergeb-
nissen werden Maßnahmenprogram-
me für die Zielerreichung entwickelt und
in den nationalen Gewässerbewirt-
schaftungsplänen festgeschrieben. Die
Güteziele werden von den Mitgliedsstaa-
ten auf Basis von generellen Vorgaben
in den Qualitätszielverordnungen fest-
gelegt. Sie enthalten eine genauere Be-
schreibung der Ziele unter Berücksich-
tigung der konkreten Situation in den ein-
zelnen Staaten. Eine gegebenenfalls stu-
fenweise Umsetzung der Umweltziele
wird bis 2021 bzw. 2027 erfolgen. Da-
zwischen – im Abstand von sechs Jah-
ren – werden die Bewirtschaftungsplä-
ne regelmäßig überprüft und aktualisiert. 

Wasser gelangt auf seinem Lauf durch
das Land mit vielen menschlichen Ein-
flüssen in Kontakt – Wasserverwendung
für Trinkwasser und Haushalte, Industrie,

Gewerbe und Landwirtschaft und Ener-
giegewinnung aus Wasser etc. Viele
Menschen bestimmen die Qualität unse-
res Wassers, sind aber auch gleichzei-
tig von diesen Tätigkeiten Betroffene.
Aus diesen Gründen sieht die Wasser-
rahmenrichtlinie eine Einbeziehung der
Öffentlichkeit und eine öffentliche Dis-
kussion vor. Dieser gesellschaftliche und
umweltpolitische Diskussionsprozess
kann die inhaltlichen Schwerpunkte der
Umsetzung mitbestimmen. 

Soweit dies zur Erstellung der nationa-
len Gewässerbewirtschaftungspläne und
Maßnahmenprogramme sowie für die Er-
füllung gemeinschaftlicher Berichts-
pflichten erforderlich ist, ist beim Bun-
desminister für Land- und Forstwirt-
schaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
im Wasserinformationssystem Austria
(WISA) ein Verzeichnis zu erstellen, in
dem alle wesentlichen Belastungen und
Auswirkungen auf die Oberflächen- und
Grundwasserkörper erfasst werden. 

Arbeitsprogramm und Zeitplan 

Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie in nationales Recht

Bericht über die Ist-Bestandsaufnahme: Einteilung und 
Charakterisierung der Gewässer, Erhebung der Belastungen und
Auswirkungen, wirtschaftliche Analyse der Wassernutzungen

Neuausrichtung des Programms zur Beobachtung des 
Gewässerzustandes. Überblick über die wichtigsten Wasserbewirt-
schaftungsfragen zur Information der Öffentlichkeit

Entwurf der Bewirtschaftungspläne für die Gewässer mit anschließender
Beteiligung der Öffentlichkeit

Erlassung der Bewirtschaftungspläne (Maßnahmenprogramme) für
die Gewässer 

Einführung von politischen Maßnahmen zur Sicherung einer effizienten
Nutzung der Wasserressourcen 

Einrichtung eines Überprüfungssystems 

Zwischenbericht über die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie 

2003

März 2005

Dezember 2006

Dezember 2009

bis 2010

Dezember 2012

Dezember 2015
im Folgenden alle 6 Jahre

Dezember 2008



In einem ersten Schritt wurden die Aus-
wirkungen menschlicher Tätigkeiten auf
den Gewässerzustand abgeschätzt und
eine wirtschaftliche Analyse der Wasser-
nutzungen durchgeführt. In Österreich
wurden bisher folgende Gewässer ana-
lysiert: 
• Die Fließgewässer mit einem Ein-

zugsgebiet von jeweils mehr als 100
km2 bei der Mündung (Gesamtlän-
ge von 11.500 km) 

• Alle 62 Seen mit jeweils mehr als 50
ha Fläche 

• Alle oberflächennahen Grundwässer
sowie ein bedeutendes Thermalwas-
servorkommen und genutzte Tiefen-
grundwässer 

Das Ergebnis der Ist-Bestandsanalyse
wurde am 30. April 2005 auf der Web-
site www.lebensministerium.at/wasser
veröffentlicht. Uber die Website www.
wassernet.at besteht die Möglichkeit, bis
September 2007 Stellungnahmen zu den

Ergebnissen an das Lebensministerium
zu übermitteln. 

Was wurde untersucht? 
Erhoben wurde, wie stark die Gewässer
von menschlichen Nutzungen wie der
Einleitung von Schad-, Schmutz- und
Nährstoffen sowie Eingriffen in das Ab-
flussverhalten und durch Verbauungen
beeinflusst sind. Die Auswirkungen der
Belastungen wurden analysiert bzw. ein-
geschätzt in Bezug auf die 
• biologischen Komponenten (Oberflä-

chengewässer): Algen, Wasserpflan-
zen, am Gewässerboden lebende
Kleintiere und Fische 

• chemisch-physikalischen Kompo-
nenten (Oberflächengewässer und
Grundwasser): allgemeine Kenngrö-
ßen (wie z.B. Temperatur, Sauerstoff,
abbaubare organische Substanzen),
Nährstoffe (Stickstoff- und Phos-
phorverbindungen) und gefährliche
Stoffe 

Ist-Bestandsanalyse 2005 
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Auswirkungen
menschlicher

Tätigkeiten auf
den Gewässer-

zustand



• hydromorphologischen Komponen-
ten (Oberflächengewässer): Gestalt
des Gewässers, seiner Uferbereiche
und der Flusssohle, Abflussverhalten 

• mengenmäßigen Komponenten
(Grundwasser): mittlere jährliche Ent-
nahme im Verhältnis zur verfügba-
ren Grundwasserressource

Im Rahmen der Bestandsanalyse wurde
auch eine „Risikoanalyse“ durchgeführt.
Dabei wurde für alle Gewässer abge-
schätzt, ob derzeit ein Risiko besteht,
das Qualitätsziel des guten Zustandes
nicht einzuhalten.

Wie ist die ökologische Situation
heute? 
Oberflächengewässer 
Die Wasserqualität der österreichischen
Gewässer ist zum größten Teil wieder
sehr gut. Organische und chemische
Schadstoffe aus industriellen und kom-
munalen Quellen werden heute durch
Abwasserreinigungsanlagen weitgehend
aus dem Abwasser entfernt. Die Inves-
titionen in die Abwasserreinigung haben

sich somit gelohnt. Gefährliche Stoffe
konnten nur sehr selten nachgewiesen
werden. 

Hinsichtlich der chemischen Schadstof-
fe besteht für rund 90% des untersuch-
ten Gewässernetzes kein Risiko der Ziel-
verfehlung. In Bezug auf organische Ver-
schmutzung und Nährstoffbelastung
entsprechen rund 80% des untersuch-
ten Gewässernetzes jedenfalls dem
guten Zustand.

Weniger günstig stellt sich die Situation
hinsichtlich des Lebensraumes der Flüs-
se in Bezug auf die Gewässerstruktur
und das Abflussverhalten (Hydromor-
phologie) dar. Für 56% des bewerteten
Fließgewässernetzes besteht das Risi-
ko, die ökologischen Ziele der WRRL zu
verfehlen. Ein ähnliches Ausmaß wurde
auch in vielen anderen europäischen
Staaten festgestellt. Diese Probleme sind
meist historisch durch Gewässerregulie-
rungen zum Schutz vor Hochwässern
(vor allem in inneralpinen Tälern mit
hoher Konzentration der Siedlungsräu-

Ist-Bestandsanalyse 2005 
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Unzureichendes
Abflussverhalten
durch Wasser-
ausleitungen.



me entlang der Flussläufe), die Nutzung
der Wasserkraft sowie die Gewinnung
landwirtschaftlicher Produktionsflächen
begründet. Diese Einflussgrößen prägen
die Situation der Oberflächengewässer
stark: 
• Bei 40% des untersuchten Gewäs-

sernetzes ist jedenfalls aufgrund
mangelnder Durchgängigkeit von
einer Verfehlung des Qualitätszieles
auszugehen; im Durchschnitt be-
steht alle 3,6 km ein unpassierbares
Querbauwerk.

• 24% des Gewässernetzes sind
durch maßgebliche Veränderungen
der Gewässerstruktur (Morphologie)
geprägt. 

• 21% des Gewässernetzes sind
durch Wasserableitungen mit unzu-
reichendem Restwasser beeinträch-
tigt. Im Durchschnitt gibt es alle 16
km eine Gewässerstrecke, bei der
kein ausreichender ökologischer
Mindestwasserabfluss gewährleistet
wird. 

• 15% des Gewässernetzes sind
durch Stauhaltungen beeinflusst;

durchschnittlich ist alle 20 km ein ge-
stauter Abschnitt mit einer Länge von
mehr als 500 m zu finden.

• 5% der Gewässer sind nachhaltig
durch starke Abflussschwankungen
(Schwallerscheinungen) in Zusam-
menhang mit der Wasserkraftnut-
zung beeinflusst.

Bei stark genutzten Gewässern wurde
abgeschätzt, ob die Herstellung des
guten ökologischen Zustandes negati-
ve Auswirkungen auf die bestehenden
Nutzungen haben könnte. Darunter fal-
len 44% der untersuchten Fließgewäs-
serstrecken, die vorläufig als „künstli-
che oder erheblich veränderte“ Gewäs-
ser ausgewiesen wurden. Da allerdings
noch nicht alle Daten für eine klare Ent-
scheidung vorliegen, ist eine vertiefte
Analyse bis Ende 2008 notwendig.

Der Zustand der österreichischen Seen
ist außerordentlich gut. Alle 62 stehen-
den Gewässer > 50 ha entsprechen hin-
sichtlich der chemisch-physikalischen
Komponenten und insbesondere der

Ist-Bestandsanalyse 2005 
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darstellen.



Nährstoff-Situation zumindest dem
„guten Zustand“, zu einem wesentlichen
Teil sogar dem „sehr guten Zustand“.
Sechs Seen weisen allerdings auf Grund
der energiewirtschaftlichen Nutzung als
Speicherseen und den damit verbunde-
nen Eingriffen in die Hydromorphologie
ein Risiko der Zielverfehlung auf; sie wur-
den vorläufig als „erheblich veränderte
Oberflächengewässer“ ausgewiesen, bei
denen eine wesentliche Verbesserung
des ökologischen Zustands ohne signi-
fikante Einschränkung menschlicher Ak-
tivität nicht erreichbar ist. 

Grundwasser 
Für rund 96% der österreichischen
Grundwasservorkommen besteht kein
Risiko einer Verfehlung des guten che-
mischen Zustandes. Bei den restlichen
Grundwässern treten meist im Zusam-
menhang mit der landwirtschaftlichen
Nutzung erhöhte Werte von Nitrat, Atra-
zin und dessen Abbauprodukt Desethyl-
atrazin im Grundwasser auf. Die Bela-
stungen von Atrazin und Desethylatra-
zin sind allerdings deutlich rückläufig, da

dieses Pflanzenschutzmittel schon seit
1995 verboten ist. 

Ist-Bestandsanalyse 2005 
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96% des öster-
reichischen
Grundwasser-
vorkommens
hat einen guten
chemischen
Zustand.
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Die Risikoanalyse zeigte, dass nur eine
geringe Anzahl an Gewässern ein Risi-
ko der Zielverfehlung auf Grund stoffli-
cher Einträge aufweist. Ein wesentlicher
Teil der Fließgewässer ist allerdings
durch deutliche Defizite bei den Abfluss-
verhältnissen bzw. bei der Gewässer-
struktur gekennzeichnet. In Österreich
wird daher in Zukunft der Schwerpunkt
der wasserwirtschaftlichen Aktivitäten
auf die Erhaltung und Entwicklung der
Gewässer als Lebensräume zu legen
sein.

Aufgabenbereich Erhaltung und
Entwicklung der Gewässer-
strukturen an Fließgewässern
Problemstellung
Ursache für Eingriffe in die Gewässer-
struktur bzw. die Abflussverhältnisse
sind in erster Linie Wasserkraftnutzung
und Hochwasserschutz. Im Gegensatz
zu anderen europäischen Ländern spielt

die Schifffahrt nur eine sehr untergeord-
nete Rolle und betrifft im Wesentlichen
nur die Donau.

Lösungsansätze
Die wichtigsten Bewirtschaftungsfragen
zur Verbesserung der hydromorpholo-
gischen Verhältnisse an Fließgewässern
werden folgende Aufgaben betreffen:
• Wiederherstellung der Durchgängig-

keit durch Bau von Fischaufstiegs-
hilfen bei Wasserkraftanlagen, Um-
gehungsgerinne bzw. Umbau von
Absturzbauwerken zu Rampenlö-
sungen bei Hochwasserschutzanla-
gen (inkl. Prioritätensetzung für be-
sonders sensible und bedrohte
Fischarten, zeitliche Staffelung unter
Berücksichtigung der Aufwärtswan-
derung der Fische)

• schrittweise Restrukturierung von
Gewässerabschnitten zur Steigerung
der Lebensraumvielfalt (Schaffung

Wichtigste Wasserbewirtschaftungsfragen  

4. Wichtigste Wasserbewirtschaftungsfragen

Fischaufstiegs-
hilfen stellen die
Durchgängigkeit
von Querwerken

wieder her.



von Laichplätzen, Kinderstuben und
dergleichen für Fische) 

• Sicherstellung eines ökologischen
Mindestwasserabflusses bei Was-
serentnahmen zur Wasserkraftnut-
zung

• Minderung der Auswirkungen ex-
tremer Abflussschwankungen bei
Speicher-/Schwallkraftwerken (z. B.
durch den Bau von Ausgleichsbek-
ken, wasserbauliche Maßnahmen
zur Erhöhung der Strukturvielfalt und
der Lebensraumqualität, Betriebsan-
passungen, usw.) 

Lösungen müssen sowohl die Einhaltung
der ökologischen Ziele der WRRL als
auch die Sicherheit in Bezug auf die
Energieversorgung Österreichs und die
Erreichung der Kioto-Ziele gewährlei-
sten.

Die strategische Ausrichtung der Schutz-
wasserwirtschaft auf den bestmöglichen
Erhalt des Lebensraumes Gewässer wird
mit nachstehenden Vorgaben erfolgen:
Konsequente Umsetzung der Richtlinien
für die Bundeswasserbauverwaltung

(RIWA-T), die mit den ökologischen Ziel-
vorgaben der WRRL abgestimmt ist und
unter anderem eine Rangordnung der
zu wählenden Eingriffe festlegt:
• Passiver Hochwasserschutz vor ak-

tivem Hochwasserschutz
• Maßnahmen im Einzugsgebiet vor

Maßnahmen am Gerinne
• Retentionsmaßnahmen vor linearen

Maßnahmen
• Naturnahe und gewässerspezifische

vor naturfernen bzw. nicht dem Ge-
wässertyp entsprechenden Bau-
weisen

• Rückhaltebecken mit besonderer
Berücksichtigung der Erhaltung der
Durchgängigkeit für Fische

Durchführung übergeordneter Planun-
gen wie insbesonders Gewässerent-
wicklungskonzepte zur Abstimmung von
schutzwasserwirtschaftlichen mit ge-
wässerökologischen Zielen und Aufga-
ben. Mit dem Instrument des „gewässer-
spezifischen Leitbildes“ soll eine Detail-
lierung der Zielsetzungen des nationalen
Gewässerbewirtschaftungsplanes auf

Wichtigste Wasserbewirtschaftungsfragen  
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der Ebene von Teileinzugsgebieten bzw.
von typischen Gewässerabschnitten
möglich sein.

Bei der notwendigen Instandhaltung und
Sanierung bestehender Hochwasser-
schutzanlagen wird – soweit es die
schutzwasserwirtschaftlichen Vorgaben
zulassen – eine Anpassung an die öko-
logischen Erfordernisse angestrebt. 

Eine Wiederherstellung des „guten öko-
logischen Zustandes“ hätte zum Teil si-
gnifikante negative Auswirkungen auf
Wasserkraftnutzung und Hochwasser-
schutz. Daher ist davon auszugehen,
dass etliche der mit „Risiko“ ausgewie-
senen Gewässerstrecken der Kategorie
„erheblich veränderte Gewässer“ zuzu-
ordnen sein werden. Für diese Gewäs-
ser gilt das mit der Nutzung vereinbare
ökologische Ziel des „guten ökologi-
schen Potenzials“. Damit könnte sich der
in der Ist-Bestandsanalyse aufgezeigte
Handlungsbedarf deutlich reduzieren. 
Auch bei den sechs Seen, die auf Grund
der energiewirtschaftlichen Nutzung als

Speicherseen und den damit verbunde-
nen Eingriffen in die Hydromorphologie
ein Risiko der Zielverfehlung aufweisen,
sind noch nähere Untersuchungen not-
wendig, ob ohne signifikante Nutzungs-
einschränkung eine Verbesserung des
ökologischen Zustandes möglich ist.

Aufgabenbereich Schutz der
Oberflächengewässer vor
Eutrophierung, organischer
Belastung und chemischen
Schadstoffen
Problemstellung
Bedingt durch die Anstrengungen in den
letzten Jahrzehnten liegen in diesem Be-
reich nur noch wenige Probleme vor. Die
Belastung durch chemische Mikro-
schadstoffe, aber auch Nährstoffe und
organische Verschmutzung liegt schwer-
punktmäßig im Osten und Nordosten
Österreichs. Dort ist der Belastungs-
druck durch Siedlung, Landwirtschaft
und Industrie relativ groß, der natürliche
Abfluss aus klimatischen Gründen aber
relativ gering. Überschreitungen des Um-
weltqualitätsziels wurden in einzelnen

Wichtigste Wasserbewirtschaftungsfragen

Schutz vor
chemischen und

organischen
Belastungen für

noch mehr
Wasserqualität!



17

Gewässerabschnitten für Ammonium,
Zink, Kupfer, Cadmium, Nitrit, AOX und
Hexachlorbutadien nachgewiesen. Für
einige andere Stoffe (u.a. EDTA, Cyanid,
zinnorganische Verbindungen, Nonyl-
phenole) wurde ein Risiko der Zielverfeh-
lung ermittelt; ob tatsächlich Umwelt-
qualitätsziele überschritten werden, wird
das Monitoring ab 2007 zeigen. Ein ähn-
liches räumliches Belastungsmuster er-
gibt sich für organische Verschmutzung
und Nährstoffe.

Lösungsansätze
Sollten die Emissionen vorwiegend aus
Punktquellen stammen, was für die mei-
sten Schadstoffe zutrifft, so sind neben
chemikalienrechtlichen Beschränkungen
auch innerbetriebliche Maßnahmen der
Emissionsvermeidung- bzw. -verringe-
rung und „End of pipe“-Maßnahmen,
vorwiegend Kläranlagen, in Betracht zu
ziehen. 

Stehen Belastungen aus Flächenquellen
im Vordergrund, wie z. B. bei Pflanzen-
schutzmitteln, werden flächenbezoge-

ne Maßnahmen (gute Umweltpraxis)
oder chemikalienrechtliche Beschrän-
kungen der Verwendung dieser Stoffe
zum Ziel führen.

Die Reduzierung der Restbelastungen
in Bezug auf Nährstoffe (Eutrophierung)
und organische Verschmutzung ist durch
eine Kombination aus Maßnahmen an
Punktquellen (Kläranlagen) und diffusen
Quellen (vorwiegend Landwirtschaft) er-
reichbar.

Aufgabenbereich Schutz des
Grundwassers als
Trinkwasserressource
Problemstellung
Im Grundwasser zeichnet sich regional
eine Verfehlung des guten Zustandes
für den Parameter Nitrat ab. In elf von
insgesamt 135 ausgewiesenen Grund-
wasservorkommen kommt es an mehre-
ren Messstellen zu einer Überschreitung
des Grundwasserschwellenwertes Ni-
trat. Die Ursache ist in den meisten Fäl-
len intensive landwirtschaftliche Boden-
nutzung auf Standorten mit seichten

Wichtigste Wasserbewirtschaftungsfragen



Böden und/oder geringem Niederschlag. 
Einige wenige Grundwasservorkommen
sind noch mit dem Pflanzenschutzmit-
tel Atrazin belastet; bedingt durch das
Einsatzverbot seit 1995 ist diese Pro-
blematik jedoch rückläufig. Überschrei-
tungen des Schwellenwertes durch an-
dere Schadstoffe sind auf Einzelfälle be-
schränkt. 

Lösungsansätze
Zur Erhaltung und Wiederherstellung des
guten Zustandes ist die landwirtschaft-
liche Bodennutzung gewässerschonend
auszurichten. Folgende Maßnahmen
haben sich bereits vielfach bewährt:
• Beachtung der fachlichen Empfeh-

lungen für eine sachgerechte Dün-
gung, insbesondere Aufbringung von
stickstoffhältigen Düngemittel nur
dann, wenn ein Stickstoffbedarf der
Pflanze gegeben ist

• Besondere Vorsicht bei Düngung auf
geneigten landwirtschaftlichen Nutz-
flächen und in der Nähe von Gewäs-
sern

• Ausreichendes Fassungsvermögen
der Düngewirtschaftslagerstätten

• Möglichste Vermeidung von
Schwarzbrachen durch Begrünungs-
maßnahmen auf Ackerflächen

• Reduktion von ertragssteigernden
Betriebsmitteln

• Führung einer umfassenden Dünge-
planung

• Schulungsmaßnahmen zur Vermitt-
lung von Fachwissen und zur Be-
wusstseinsbildung

Besondere Dringlichkeit haben Maßnah-
men dann, wenn die Grundwasserqua-
lität der Wasserversorgung bereits Sorge
bereitet, ein Anstieg von Nährstoffpara-
metern sich abzeichnet oder der künfti-
ge Wasserbedarf gesichert werden
muss.

Die Maßnahmen zum Schutz des Grund-
wassers bewirken auch eine Reduktion
der Nährstoffbelastung der mit dem
Grundwasser verbundenen Fließgewäs-
ser. 

Wichtigste Wasserbewirtschaftungsfragen
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Der nationale Gewässerbewirtschaf-
tungsplan ist Ende 2009 zu veröffentli-
chen. Hiezu ist ein schrittweises Vorge-
hen erforderlich. Die folgenden Ausfüh-
rungen über aktuelle Vorhaben sollen
über die fachlichen, legistischen und or-
ganisatorischen Arbeitsschwerpunkte
informieren.

Ergänzung der Ist-Bestandsanalyse
Die Ist-Bestandsanalyse 2005 umfasste
nur die Fließgewässer mit einem Ein-
zugsgebiet von mindestens 100 km2,
da für die kleineren Gewässer keine ver-
lässlichen Daten für eine Risikoanalyse
vorlagen. Die Daten für die Gewässer mit
Einzugsgebietsgrößen zwischen 10 und
100 km2 werden nunmehr ergänzt; die
Ergebnisse der Belastungserhebung inkl.
Risikoabschätzungen werden im Herbst
2007 vorliegen.

Gewässerüberwachung und
Abweichungsanalyse
Seit 1991 wird die Qualität der österrei-
chischen Grundwässer und Flüsse inten-
siv mit einem bundesweiten Überwa-
chungsprogramm untersucht. Dieses
Programm wurde nunmehr an die Erfor-
dernisse der Wasserrahmenrichtlinie an-
gepasst und hat vor allem folgende Auf-
gaben zu erfüllen:
• einen generellen Überblick über den

aktuellen Zustand der österreichi-
schen Gewässer zu geben, 

• langfristige Veränderungen aufzu-
zeigen, 

• abzusichern, ob das Güteziel des
„guten Zustandes“ in einem belaste-
ten Gewässer tatsächlich nicht ein-
gehalten ist,

• die Wirksamkeit von Sanierungs-
maßnahmen nachzuweisen.

Laufende Arbeiten und Vorschau 
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Die ersten beiden Ziele werden durch ein
„Überblicksmessnetz“ abgedeckt, bei
dem ausgewählte Messstellen mit einem
fixen Messprogramm kontinuierlich be-
obachtet werden.

Die anderen beiden Aufgaben werden im
Rahmen einer „operativen“ Überwa-
chung, die flexibel gestaltet ist, erfüllt.
Dabei werden einerseits jene Gewässer
untersucht, die im Rahmen der Ist-Be-
standsaufnahme mit einem „Risiko“ der
Zielverfehlung abgeschätzt wurden bzw.
deren Risiko nicht eindeutig einzustu-
fen war, um den tatsächlichen Zustand
festzustellen. Anderseits werden mit die-
sem Programm auch jene Gewässer un-
tersucht, an denen Sanierungen durch-
geführt wurden, um den Erfolg der ge-
setzten Maßnahmen und damit auch die
Erreichung des vorgegebenen Güteziels
zu belegen. 

Der Zustand der Gewässer wird bei der
Überwachung über chemische, physika-
lische und biologische Messgrößen be-
stimmt. 

Die bisher an den österreichischen Fließ-
gewässern durchgeführte biologische
Überwachung war üblicherweise auf die
Ökologie der Tiere (Makrozoobenthos)
und der Pflanzen (Phytobenthos) des Ge-
wässerbodens konzentriert. In Zukunft
werden allerdings auch die Fische unter-
sucht, die vor allem durch Eingriffe in das
Abflussverhalten, durch Änderungen der
Strukturausstattung der Gewässer sowie
Bauwerke, welche die Durchgängigkeit
verhindern, beeinträchtigt werden.

Die grundsätzlichen technischen Details
der Überwachungsprogramme wie Fest-
legung von Messstellen, Häufigkeit der
Beobachtungen, Messparameter, Ana-
lysenmethodik etc. wurden in der Ge-
wässerzustands-Überwachungsverord-
nung festgelegt, die im Dezember 2006
erlassen wurde.

Die neue wasserrahmenrichtlinienkon-
forme Gewässerüberwachung wird ab
2007 durchgeführt und basiert auf den
Ergebnissen der Ist-Bestandsanalyse 2005.

Laufende Arbeiten und Vorschau 
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Nach Vorliegen der Überwachungser-
gebnisse wird anschließend überprüft, in
welchem Ausmaß der aktuelle Gewäs-
serzustand vom Qualitätsziel entfernt ist.
Diese Abweichungsanalyse ist erstmals
2008 durchzuführen und dient als Basis
für die Ausrichtung der Maßnahmenpro-
gramme sowie für die Entwicklung des
ersten nationalen Gewässerbewirtschaf-
tungsplanes.

Qualitätszielverordnungen 
Erklärtes Ziel der Wasserrahmenrichtli-
nie ist es, die Gewässer zu schützen, zu
verbessern und zu sanieren. Als Maß-
stab und Zielvorgabe dient dabei die Ein-
haltung des „guten Gewässerzustan-
des“, der in der Richtlinie über allge-
mein gültige Kriterien definiert ist. Auf-
gabe der Mitgliedsstaaten ist es, diese
Kriterien auf die vorhandenen Gewässer-
kategorien bzw. Gewässertypen anzu-
wenden und so das Güteziel für die Ge-
wässerbiologie, die allgemein chemisch-
physikalischen Kenngrößen (z. B. Sauer-
stoffkonzentration, Nährstoffgehalt) und die
Schadstoffe genau zu definieren. 

Die bereits erstellten sowie die noch zu
erstellenden Verordnungen sind nach-
stehend beschrieben:

Oberflächengewässer – chemische
Schadstoffe
Die Qualitätszielverordnung Chemie ist
am 1. April 2006 in Kraft getreten. Mit
dieser Verordnung wird einerseits der
gute Zustand von Oberflächengewäs-
sern in Form von Umweltqualitätszielen
für chemische Schadstoffe festgelegt.
Andererseits werden Kriterien für die Be-
wertung der Verschlechterung eines Ge-
wässerzustandes vom sehr guten zum
guten Zustand geregelt.

Die Umweltqualitätsziele sind für die ein-
zelnen maßgeblichen Schadstoffe in
Form von Konzentrationswerten festge-
legt. Diese Werte gelten für sämtliche
Oberflächengewässer (einschließlich er-
heblich veränderter und künstlicher Ge-
wässer) unabhängig von ihrer Größe. Die
Umweltqualitätsziele gelten an allen Stel-
len eines Oberflächengewässers, ausge-
nommen im unmittelbaren Einmisch-

Laufende Arbeiten und Vorschau 
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ungsbereich unterhalb einer Abwasser-
einleitung. 

Oberflächengewässer – Ökologie
Die Gewässerökologie ist typspezifisch
und maßgeblich geprägt durch das Zu-
sammenspiel der allgemein chemisch-
physikalischen, der biologischen sowie
der hydromorphologischen Komponen-
ten, die auch für die Beurteilung des öko-
logischen Zustandes gemäß Wasserrah-
menrichtlinie heranzuziehen sind. Die
Bewertung erfolgt auf Basis der Abwei-
chung des Gewässers vom natürlichen,
d. h. vom Menschen weitgehend unbe-
einflussten Zustand (Referenzzustand)
mit einem 5-stufigen System. Der gute
ökologische Zustand ist dann gegeben,
wenn das Vorkommen der gewässerty-
pischen Organismen wie z. B. Fische,
Wasserpflanzen, Algen und Kleintiere nur
in geringem Ausmaß vom Referenzzu-
stand abweicht.

Die Festlegung der Grenzwerte für die
fünf ökologischen Zustandsklassen er-
folgt schrittweise. Im ersten Schritt

wurde bereits eine Gewässertypisierung
vorgenommen und es wurden die jewei-
ligen gewässertypspezifischen Refe-
renzbedingungen beschrieben. Darauf
aufbauend wurden für alle biologischen
Qualitätselemente 5-stufige Bewer-
tungsschemata ausgearbeitet. Die Ent-
wicklung dieser Bewertungsmethoden
ist bereits weitgehend abgeschlossen,
derzeit werden die Methodenvorschläge
auf Plausibilität geprüft und noch allfäl-
lige Feinjustierungen vorgenommen. An-
schließend werden die Kennwerte der
einzelnen biologischen Elemente für die
ökologischen Zustandsklassen definiert. 
Um sicherzustellen, dass die angewand-
ten biologischen Bewertungssysteme
auch europaweit vergleichbar sind, wer-
den die Verfahren in einer sogenannten
Interkalibrierung zwischen den Mit-
gliedsstaaten abgeglichen. Die ersten Er-
gebnisse dieses Vergleiches lagen Ende
2006 vor. 

Die Qualitätszielverordnung Ökologie
wird – unter Berücksichtigung der Inter-
kalibrierungsergebnisse – sowohl die

Laufende Arbeiten und Vorschau 
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Kennwerte für die Klassengrenzen in
Bezug auf die biologischen Parameter
als auch die allgemein chemisch-physi-
kalischen Parameter für alle in Österreich
vorhandenen Gewässertypen enthalten
und ist für Ende 2007 vorgesehen. 

Grundwasser – Menge 
Nach den Vorgaben der EU-Wasserrah-
menrichtlinie sind auch die mengenmä-
ßigen Aspekte der in Österreich flächen-
deckend ausgewiesenen Grundwasser-
körper umfassend zu dokumentieren.
Diese grundlegenden Anforderungen
waren bereits im bisher geltenden Was-
serrechtsgesetz 1959 berücksichtigt,
haben aber anlässlich der Umsetzung
der Wasserrahmenrichtlinie, insbeson-
dere durch die Bestimmung des § 30c
„Umweltziele für Grundwasser“, eine
noch stärkere Betonung erfahren.
Danach ist im Grundwasser ein guter
mengenmäßiger Zustand gegeben, so-
fern die mittleren jährlichen Wasserent-
nahmen aus dem Grundwasser die ver-
fügbare Grundwasserressource langfri-
stig nicht übersteigen. „Verfügbarkeit“

bedeutet, dass durch die Entnahmen die
mit dem Grundwasser verbundenen
Oberflächengewässer- und Landökosy-
steme nicht geschädigt werden (z. B. sin-
kender Wasserspiegel durch Wasserent-
zug). Ferner ist sicherzustellen, dass der
jeweilige Zustand des Grundwassers
durch Entnahmen nicht weiter ver-
schlechtert wird. 

In der Verordnung sollen die Details von
einzelnen Kriterien zur Beurteilung des
guten mengenmäßigen Zustandes fest-
gelegt werden. 

Wichtige Eingangsgrößen für die Fest-
legung der einzelnen Kriterien sind dabei
z. B. die tatsächlichen Entnahmemen-
gen, das Ausmaß der Grundwasserer-
neuerung und Grundwasserspiegel-
stände.

Insgesamt zeichnet sich ab, dass eine
Verfehlung des guten mengenmäßigen
Zustandes nicht zu erwarten sein wird.

Laufende Arbeiten und Vorschau 
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Grundwasser – Chemie 
Die Beurteilung der Grundwasserbe-
schaffenheit erfolgt in Österreich seit
1991 auf Basis der Grundwasserschwel-
lenwertverordnung. Die Schwellenwer-
te orientieren sich an der Eignung des
Wassers für die Trinkwasserversorgung.
Auf EU-Ebene sind die Verhandlungen
für eine Richtlinie zum Schutz des
Grundwassers vor Verschmutzung ab-
geschlossen, die Richtlinie ist Ende 2006
in Kraft getreten. Bei der Novellierung der
Grundwasserschwellenwertverordnung
(Qualitätszielverordnung Grundwasser)
wird die EU-Richtlinie zu berücksichti-
gen sein.

Einstufung künstlicher oder
erheblich veränderter Oberflächen-
gewässer
Die Ergebnisse der Ist-Bestandsanaly-
se haben gezeigt, dass 56% des be-
werteten Fließgewässernetzes auf Grund
von Eingriffen in die Gewässerstruktur
oder das Abflussverhalten wahrschein-
lich das Ziel des guten Zustandes der
Gewässerstruktur verfehlen werden. Der

Grund für diesen hohen Anteil sind öster-
reichspezifische Rahmenbedingungen:
• Österreich ist überwiegend gebirgig

und knapp an landwirtschaftlich
nutzbaren Flächen.

• Der Schutz der Menschen vor den
Naturgefahren und ihrer nur be-
schränkt vorhandenen Lebensräume
ist seit Jahrhunderten ein zentrales
und nach wie vor aktuelles Ziel. 

• Mangels ausreichender Vorkommen
an Kohle, Öl und Gas wird der Ener-
giebedarf in erster Linie durch die
Wasserkraft gedeckt werden (derzeit
stammen rund 2/3 der gesamten
Stromerzeugung aus der Wasser-
kraft).

Zahlreiche Wasserkörper sind durch
bauliche Schutzmaßnahmen und die
Nutzung der Wasserkraft nachhaltig ver-
ändert. Soll der „gute ökologische Zu-
stand“ erreicht werden, könnte die Was-
serkraftnutzung maßgeblich beeinträch-
tigt werden. Die Wasserkraft ist als wich-
tigste erneuerbare Energiequelle in
Österreich für die Einhaltung der EU-Vor-
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gaben zu den erneuerbaren Energien
sowie der Kioto-Ziele von wesentlicher
Bedeutung.

Aus diesem Grund wurde mit der Kate-
gorie „erheblich verändertes Gewässer“
ein gesondertes Ziel, nämlich das „gute
ökologische Potenzial“ als Kompromiss
zwischen Nutzungs- und Schutzansprü-
chen des Menschen mit den Ansprüchen
der Gewässer als Lebensraum einge-
führt. 

Auf welche Gewässerstrecken dieser
Zielzustand anzuwenden sein wird, ist im
Gewässerbewirtschaftungsplan festzu-
legen. 

Maßnahmenprogramme
Als Teil der Gewässerbewirtschaftungs-
pläne und auf Grundlage der Ist-Be-
standsanalyse und der Gewässerüber-
wachung werden rechtsverbindliche
Maßnahmenprogramme erlassen. Die
Gewässerbewirtschaftungspläne sollen
die kosteneffizientesten Maßnahmen
und Maßnahmenkombinationen zur Re-

duktion der Gewässerbeeinträchtigun-
gen beinhalten. Sie sollen Auskunft über
den voraussichtlichen Kostenrahmen
und die geplante Umsetzung (Gebote,
Verbote und Anreize) der Maßnahmen
geben sowie die stufenweise Zielerrei-
chung darstellen.

Zur Unterstützung dieser Aufgabe ist
ein Katalog zu erstellen, der Maßnahmen
zur Belastungsreduktion mit Angaben zu
deren Wirkung und Kosten umfasst. Die
Maßnahmenkataloge werden auf natio-
naler Ebene erstellt, um die regionalen
wasserwirtschaftlichen Problemstellun-
gen gezielt berücksichtigen zu können.
Soweit erforderlich können Landes-
hauptmann bzw. Landeshauptfrau für die
Umsetzung der Maßnahmenprogramme
auf Ebene einzelner Wasserkörper und
Gewässerstrecken auch wasserwirt-
schaftliche Regionalprogramme erlas-
sen.

Laufende Arbeiten und Vorschau 
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Öffentlichkeitsbeteiligung 
Das Bundesministerium für Land- und
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirt-
schaft hat bereits während der Verhand-
lungen zur europäischen Wasserrah-
menrichtlinie betroffene Institutionen und
die Öffentlichkeit über die Ziele und In-
halte der WRRL konsultiert, um für die
Verhandlungen auf EU-Ebene eine Ab-
stimmung der österreichischen Haltung
zu erreichen. Auch in den Folgejahren hat
es regelmäßig öffentliche Präsentationen
zur Umsetzung der WRRL in Österreich
gegeben. 

Die Beteiligung soll der Öffentlichkeit
auch weiterhin die Möglichkeit geben,
Einfluss auf die Ausarbeitung von Plänen
und Arbeitsprozessen zu nehmen. Mit
dem Begriff Öffentlichkeit sind mehrere
Gruppen angesprochen: Interessierte,
Betroffene, NGOs und Interessenvertre-
tungen.

Die Dokumente werden im Internet
(wisa.lebensministerium.at) veröffent-
licht. Eine Möglichkeit zur Stellungnah-

me in schriftlicher Form – unter ande-
rem über Online-Formulare – besteht je-
weils innerhalb einer Frist von sechs Mo-
naten. Diese Stellungnahmen sind bei
der Ausarbeitung und Erlassung des na-
tionalen Gewässerbewirtschaftungspla-
nes zu berücksichtigen.

Im Oktober 2005 wurde zusätzlich der
„Runde Tisch Wasser“ mit bundesweit
tätigen Organisationen und Stakeholder-
gruppen ins Leben gerufen. Am Run-
den Tisch wird vertiefte Information über
die weiteren Umsetzungsschritte gebo-
ten und gemeinsam über diese Schritte
diskutiert. Der „Runde Tisch Wasser“ fin-
det seit Dezember 2005 zweimal jähr-
lich statt.

Wasserinformationssystem Austria
(WISA)
Das Wasserinformationssystem Austria
wird beim Bundesministerium für Land-
und Forstwirtschaft, Umwelt und Was-
serwirtschaft eingerichtet und unterstützt
die wasserwirtschaftliche Planung. WISA
enthält Daten über die Gewässerzustän-

Laufende Arbeiten und Vorschau
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de, die Flussgebietseinheiten und Pla-
nungsräume. Auch die Auswirkungen
menschlicher Tätigkeiten auf die Gewäs-
ser sowie wirtschaftliche Analysen der
Wassernutzungen und ein Katalog mög-
licher Maßnahmen und deren Kosten
sind Inhalte des WISA.

Die Informationen und Planungen ge-
mäß Wasserrahmenrichtlinie werden
ebenfalls im WISA veröffentlicht (wisa.
lebensministerium.at).

Wasserwirtschaftliche Register 
Als ein wesentlicher Bestandteil des
WISA wird, soweit dies zur Erstellung der
nationalen Gewässerbewirtschaftungs-
pläne und zur Erfüllung der Berichts-
pflichten notwendig ist, ein elektroni-
sches Register erstellt, in dem alle si-
gnifikanten Belastungen auf die Gewäs-
ser und deren Auswirkungen auf diese
erfasst werden. In der Registerverord-
nung wird der Inhalt und Umfang dieses
Registers sowie der Registrier- bzw. Da-
tenbereitstellungsvorgang geregelt. Bei
der Datenerfassung werden zunächst

jene Daten erhoben, die bei den Behör-
den vorliegen (insbesondere die Wasser-
buchdaten). Falls erforderlich muss ein
Betreiber einer Anlage (z. B. Kläranlage
oder Wasserkraftanlage) ergänzende
Daten bezüglich Emissionen, Eingriffen
in die Gewässerstruktur (Hydromorpho-
logie) und Wasserentnahmen bereitstel-
len. 

Laufende Arbeiten und Vorschau 
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Weiterführende Unterlagen auf Homepage

www.lebensministerium.at

1. Allgemeine Information zur europäischen

Wasserrahmenrichtlinie und Rechtsgrund-

lagen

Weg: Wasser/Recht/Wasserrecht/Wasserrah-

menrichtlinie

• Wasserrahmenrichtlinie, Amtsblatt der EG,

327/2000 

Weg: Wasser/Recht/Wasserrecht/Wasser-

rechtsgesetz

• Wasserrechtsgesetz 1959 in der Fassung

BGBl. Teil I Nr. 87/2005 

Website: ris.bka.intra.gv.at

• Qualitätszielverordnung gemäß WRG §

30a Abs. 2 Z. 2 (Kurztitel: QZV Chemie

OG), BGBl. II Nr. 96/2006 vom 2. März

2006 

Weg: Wasser/Publikationen/Wasser/

EU-Wasserrahmenrichtlinie

• Eine Leitlinie für unser Wasser, 2006 

Weg: Wasser/Recht/Wasserrecht/

Gewässerschutz

• Aktionsprogramm Nitrat 2003: Fassung

März 2006 

2. Österreichische Berichte an die

Europäische Kommission

Weg: Wasser/Publikationen/Wasser/Richtlinien

• EU-Nitratrichtlinie, Bericht 2004, Zeitraum

1999-2003 

• EU-Richtlinie kommunales Abwasser, Be-

richt 2006, Zeitraum 2003-2004 

• Richtlinie Informationsaustausch, Bericht

2004 

• Fischgewässerrichtlinie der EU, Bericht

2005 

• Grundwasserrichtlinie der EU, Bericht

2005 

• Gefährliche Stoffe, Bericht 2005

Weg: Wasser/Wasserrahmenrichtlinie

• Bericht über die zuständigen Behörden,

2004 

Weg: Wasser/Publikationen/Wasser/

EU-Wasserrahmenrichtlinie

• Ist-Bestandsanalyse 2004, österreichischer

Bericht, 2005 

3. Fachliche Beiträge zur Umsetzung der

WRRL

Weg: Wasser/Publikationen/Wasser/

Fließgewässer

• Fließgewässer in Österreich, Datenbank

zur abiotischen Charakterisierung, 2000 

• Aquatische Ökoregionen und Fließgewäs-

ser Bioregionen Österreichs, 2001 

• Ableitung von Hintergrundwerten in Ober-

flächengewässern, 2004 

• Präzisierung von Qualitätszielen im Falle

einer Anwendung bei der Einleitung aus

Punktquellen, 2004 

• Bewertung der allgemeinen chemisch-phy-

sikalischen Parameter in Fließgewässern,

1. Vorschlag 2005 

Literatur zur Wasserrahmenrichtlinie

28

6. Literatur zur Wasserrahmenrichtlinie



• Bewertung des fischökologischen Zustan-

des von Fließgewässern, 2006 

• Ist-Bestandsanalyse von Gewässern klei-

ner 100 km2, 2005 

Weg: Wasser/Publikationen/Wasser/

Fischgewässer

• Grundlagen zur Bewertung der fischökolo-

gischen Funktionsfähigkeit von Fließge-

wässern, 2000 

• Fischbestandsaufnahmen: Fließgewässer-

Methodik Handbuch, 2006 

• Potenzieller Fischlebensraum in alpinen

Gewässern, 2005 

Weg: Wasser/Publikationen/Wasser/

Richtlinien

• Typisierung der österreichischen Fließge-

wässer im Sinne Anlage II der WRRL, 2002

• Lage und Abgrenzung der Grundwasser-

körper, 2002

Weg: Wasser/Publikationen/Wasser/

Gewässerschutz

• Gefährliche Stoffe in Oberflächengewäs-

sern Fachgrundlagen für österreichische

Programme nach Art. 7 der Richtlinie

76/464/EWG (2002) 

• Eintrag gefährlicher Stoffe in Oberflächen-

gewässer, 2005 

Weg: Wasser/Publikationen/Wasser/

EU-Wasserrahmenrichtlinie

• Überwachung der Oberflächengewässer-

Emissionen und Maßnahmen, 2002 

• Überwachung der chemischen Parameter

in Oberflächengewässern, 2002 

• Strategiepapier „Qualitätsziele für chemi-

sche Stoffe – öffentliche Anhörung“, 2004 

• Energiewirtschaftliche und ökonomische

Bewertung potenzieller Auswirkungen der 

Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie

auf die Wasserkraft, 2005 

• Risikoabschätzung für chemische Schad-

stoffe in Oberflächengewässern, 2005 

• Charakterisierung menschlicher Einflüsse

auf die Fischfauna, 2006 

Weg: Wasser/Publikationen/Wasser/

Grundwasser

• Strategiepapier Grundwasserentnahmen,

2004 

Weg: Wasser/Recht/Wasserrecht/

Wasserrahmenrichtlinie

• Grundlagenstudie zur ökonomischen Ana-

lyse der WRRL, 2004

4. Öffentlichkeitsbeteiligung

Weg: Wasser/Wasserrahmenrichtlinie

• Workshop Wasserrahmenrichtlinie, 23. und

24.10.2002 

• Seminar WRG-Novelle 2003 „Wasserrah-

menrichtlinie“, 2003

Weg: Wasser/Recht/Wasserrecht/

Wasserrahmenrichtlinie

• 3. Workshop zur Umsetzung der WRRL,

22. und 23.10.2003 

• Workshop erster Schritt Ist-Bestandsana-

lyse, 30.4.2004 

• Veranstaltung EU-Wasserrahmenrichtlinie,

Phase 2: „Öffentlichkeitsbeteiligung bei

der Erstellung nationaler Gewässerbewirt-

schaftungspläne“, 14. April 2005 

Literatur zur Wasserrahmenrichtlinie
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Links 

Wasser allgemein, Wasserkreislauf, Wassergüte
www.lebensministerium.at/wasser
www.wassernet.at

Wasserrahmenrichtlinie
www.wassernet.at
E-Mail: wrrl@lebensministerium.at

Online-Abfrage Gütedaten
www.umweltbundesamt.at/umweltschutz/
wasser/wgev

Wasser-Datenpool
wisa.lebensministerium.at 

Wasserrechtliche Angelegenheiten
www.lebensministerium.at/recht

Österreichischer Bericht der 
Ist-Bestandsanalyse der
Wasserrahmenrichtlinie
www.wassernet.at

Danube Day
www.danubeday.org/austria

Jugend, Partizipation
www.generationblue.at
www.wasserpreis.info

Europäische Union
www.europa.eu.int

Wasser international
www.lebensministerium.at/wasser
www.icpdr.org (Donau)
www.iksr.org (Rhein)
www.ikse.de (Elbe)

ÖWAV - österreichischer Wasser- und
Abfallwirtschaftsverband
www.oewav.at

ÖVGW - österreichische Vereinigung für das
Gas- und Wasserfach
www.ovgw.at

Publikationen

Gewässerschutzbericht 2002; Jahresbericht
2004 für Wassergüte in Österreich;
WasserZukunft 2004; Jahresbericht 2006 für
Wassergüte in Österreich
publikationen.lebensministerium.at

Bundeswasserbauverwaltung 
Jahresbericht 2006
publikationen.lebensministerium.at

Die Kraft des Wassers, Auflage 2004
publikationen.lebensministerium.at

Wasserzeichen 2005
publikationen.lebensministerium.at

Hydrologischer Atlas von Österreich
www.wassernet.at

Hochwasserschutz in Österreich
publikationen.lebensministerium.at

Wasser in Österreich: Zahlen und Fakten 2007
publikationen.lebensministerium.at

Bestellhinweis:
AMEDIA 
Telefon: +43-1-9821322
email: office@amedia.co.at
www.amedia.co.at

Weitere Links und Publikationen zur Wasserrahmenrichtlinie
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Lebensministerium

Sektion VII (Wasser)

Marxergasse 2, 1030 Wien

Tel.: 01/71100-0

E-Mail: sektion.7@lebensministerium.at

www.lebensministerium.at/wasser

Amt der Burgenländischen Landesregierung

Abteilung 9 – Wasser- und Abfallwirtschaft

Europaplatz 1, 7000 Eisenstadt

Tel.: 02682/600-0

E-Mail: post.wasser-abfall@bgld.gv.at

www.burgenland.at

Amt der Kärntner Landesregierung 

Abteilung 18 – Wasserwirtschaft

Völkermarkter Ring 29, 9020 Klagenfurt

Tel.: 050536-0

E-Mail: post.abt18@ktn.gv.at

www.wasser.ktn.gv.at

Amt der Niederösterreichischen

Landesregierung 

Abteilung Wasserwirtschaft

Landhausplatz 1/Haus 2, 3109 St. Pölten

Tel.: 02742/9005-0

E-Mail: post.wa2@noel.gv.at

www.noel.gv.at

Amt der Oberösterreichischen

Landesregierung

Abteilung Wasserwirtschaft

Kärntnerstraße 10–12, 4021 Linz

Tel.: 0732/7720-0

E-Mail: w.post@ooe.gv.at

www.ooe.gv.at

Amt der Salzburger Landesregierung

Fachabteilung Wasserwirtschaft

Michael-Pacher-Straße 36, 5020 Salzburg

Tel.: 0662/8042-0

E-Mail: wasserwirtschaft@salzburg.gv.at

www.salzburg.gv.at

Amt der Steiermärkischen Landesregierung

Abteilung 19 – Wasserwirtschaft und

Abfallwirtschaft

Stempfergasse 7, 8010 Graz

Tel.: 0316/877-0

E-Mail: fa19a@stmk.gv.at

www.wasserwirtschaft.steiermark.at

Amt der Tiroler Landesregierung

Abteilung Wasserwirtschaft

Herrengasse 1–3, 6020 Innsbruck

Tel.: 0512/508-0

E-Mail: wasserwirtschaft@tirol.gv.at

www.tirol.gv.at

Amt der Vorarlberger Landesregierung

Abteilung VIId – Wasserwirtschaft

Josef-Huter-Straße 35, 6901 Bregenz

Tel.: 05574/511-0

E-Mail: wasserwirtschaft@vorarlberg.at

www.vorarlberg.at

Amt der Wiener Landesregierung

Magistratsabteilung 45 – Wasserbau

Wilhelminenstraße 93, 1160 Wien

Tel.: 01/4000-0

E-Mail: post@m45.magwien.gv.at

www.wien.gv.at/umwelt/wasserbau

Adressen

8. Adressen
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